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helfen, als wenn sie ihre Alpen und Weiden zur Aeuffnung
der Viehzucht, als dem Hauplfundament des ehevorigen

Wohlstandes von Waldsiàdten, zu zweckmäßiger Benut,
zung hingiedt 's Wie endlich kann unsre Negierung
zene Gegenden zweckmäßiger für die zahllosen Leiden

entschädigen die sie der Staatsumwälzung wegen dnl-

delen, als wenn sie öffentliche Anstalten zum Unter-

richt der Jugend, zum Unterhalt der Armen, und zur
Beförderung der Industrie in Waldftättcn, anlegt und

begünstigt, wozu die Benutzung der dortigen öffentlichen
Gebäude so zweckmäßig seyn kann? Wie aber sollten

diese humanen Zwecke erreicht werden können, wenn wir
zur Bezahlung einer Nationaischuld, Waldstädtens Wal-
düngen, Alpen, Weiden oder öffentliche Gebäube an
Privatsersoncn vcrkauffen und dadurch Hclvelien seiner

wirksamsten Mittel berauben wurden, jenem Mittel-
punkt, von dem daö Daseyn und das ehmalige An-
sehe» unsers Vaterlandes ansgicng, wieder aufzuhelfen,

und sein Schiksal zu erleichtern?
Diesen Gesichtspunkt glaubte Ihre staatswirthschaft-

liebe Comiiusiion in dem Vorschlag des Verkaufs der

Natioualgütcr von Waldstättcn zu erblicken und befolgt

zu sehen, und stimmt demselben so gerne bey, daß sie

Ihnen L. Gesetzgeber, aus voller und einstimmiger

Ueberzeugung, die Befolgung dieses Gesichtspunkts an-

räth, und daher folgenden Dckrclsoocschlag zur Pfrü-
fung aufstellt:

Der gesezgebcnde Rath —
Aas den Antrag des Vollz. Raths vom und

nach angehörtem Bericht seiner staatswtrthschastlichen

Commißivn;
In Erwägung, daß zufolg des Dekrets v. io. Apr.

für die Zahlung der den öffentlichen Beamten

der Republik zukommenden rnkständigen Besoldungen

in jedem Canton so viel es die Umstände erlauben, eine

derhältnlßmäßige Anzahl Nationalgüter veräusscrt wer-
den soll, beschließt:

Im Canton Waldstätte» können folgende National-

guter, den Dekreten vom 10. Apr., iz. May, 17. Okt.
und Dec. zufolge, versteigert werden.

Im Distrikt Zug:
Der Wald Schümern, n 1/4 Inch, haltend.

Das Nüßlber Holz, 9 1/2 Iuch. haltend.

Die Discußion über das Gutachten die Verhältnisse

älterer und neuerer Straffen betreffend, wird fortge-

sezt. Der 6ie Art. wird dahin abgeändert, daß die

Dauer der neu auszulegende n Straffe, von wenigstens

àcm Monat, bis höchstens zwey Jahre seyn soll.

Die übrigen Art. werben angenommen; nur soll statt

der Bekanntmachung durch Druck und Anschlag, das

Gcsez den Gefangenen, beym Eintritt in die Gttang.
nisse, bekannt gemacht wcrv.n. (Die Forts, folgt.)
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Anrede bey Einsetzung der ncnernann.

ten Verwaltiingskammer des Cantons
Zürich, den 20. Jenner ,8or. G eh ai.
ten von Bürger R e g ie r un g s st a tlhai.
ter Ulrich. 8. Zürich, b. Wafer. S. 8.

Die Rede enthält einige Betrachtungen über die

Schwierigkcücn der Führung öffentlicher Geschäfte in

den gegenwärtigen Zeilen, mir besonderer Anwendung

auf den Canton Zürich; alsdann einige Winke nba

den Leitstern, mittelst dessen ter öffentliche Beamte die

unzähligen Klippen glücklich durchsteuer» mag. »Streu-

ge, unerläßlich strenge Gerechtigkeit gegen jedermann,
treue Erfüllung der Gesetze, scharfe Handhabung der

durch unsere Constitution allen gleich zugesicherten

Rechte: dieß, B. Administratoren, ist das ganze Ke-

hcimniß der Staatsknnst für Regierungsbcamtete. Po-

lilik hilft nichts; man streift stets auf Leute, die noch

feiner, noch listiger sind, und neben dem geht à
der Politik, der Zweck alles Negierrns verloren. Ma»

herrscht wohl im Augenblick, aber man regiert nicht

mehr." »Sollt' ich es Ihnen verhcele»?-^
Sie werden besonders im Anfang Ihrer neuen Lauf'

bahn gefährliche Vorurthcile zu bekämpfen haben. Die

Gemüther sind gespannt — ein Theil Ihrer Mitbürger

wird sie mit mißtrauischem Blick beobachten, erwirb

Sie der Partheylichkeil fähig glauben, wird W
Handlungen scharf beurtheilen. Ein andrer Theil wirb

auf 'Vegünstigung zählen, wird Ihnen vielleicht g«

unbillige Zumulhiingen machen. Allein Sie werbt«

unerschütterlich Ihren Weg fortgehen — das Urihcil

leidenschaftlicher Menschen nicht achten, sich einzig a«

Ihre Pflicht halten, und gerecht, immer nur gerecht

der Consttttition und den Gesetzen immer getreu M
Wie glücklich, B- Administratoren, wenn durch ei»

solches würdiges Benehmen, sie über cm unwürdiges

Vorurtheil siegen, und durch Ihr edles Beyspiel be«i

Volke die grosse Wahrheil einleuchtend inachen tön«
daß Rcchtschaffenheic und Dienstfähigkeit einzig !"

öffentlichen Stellen berechtigen, und daß, unabhängig

von seinen besonder» politischen Meinungen, man ei«-

zig nur unter dieser unerläßlichen Bedingung ein will'«

diger Beamter seyn kann."
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